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DER FOURIER
Gersau, Dezember 1968

Erscheint monatlich
Jahrgang Nr. 12

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes ^ und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen
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VON MONAT ZU MONAT

Armee und Religionsausübung
Unsere Armee ist sowohl in politischen als auch in religiösen Fragen neutral. Während
dies für die politische Neutralität so selbstverständlich ist, dass es nirgends, weder in

einem Gesetzeserlass, noch in einem militärischen Reglement ausdrücklich gesagt wird,
bestehen für das Verhalten der Armee und ihrer Angehörigen in Fragen der Religion
und der Religionsausübung bestimmte Vorschriften, in welchen die verschiedenen

Anlässe geregelt werden, in denen sich solche Fragen für die Armee stellen können.

Die in der Bundesverfassung enthaltenen Glaubensbestimmungen gelten selbstverständ-
lieh nicht nur für den zivilen Bereich, sondern auch für den Soldaten. Darüber, welches

die rechtliche Tragweite der Präambel zur Bundesverfassung: «Im Namen Gottes des

Allmächtigen» sei, gehen die Auffassungen in unserem Land auseinander. Aber auch

wenn man darin keine konkrete Wegleitung für die Ausgestaltung der staatlichen

Ordnung erblicken will, wird man in den auf den Bundesbrief von 1291 zurückgehenden
Einleitungsworten «In nomine Domini amen» doch die Anerkennung der Tatsache
sehen müssen, dass unser Staatswesen auf einer theistischen, christlichen Grundlage
beruht. Diese Feststellung gilt ebenfalls für die Armee.

In gleicher Weise ist auch die in Artikel 49 der Bundesverfassung verankerte Unver-
letzlichkeit der Glaubens- und Gewissensfreiheit für die Armee verpflichtend. Die
Glaubens- und Gewissensfreiheit im Sinn unseres Verfassungsrechts bedeutet das Recht
des Einzelnen gegenüber dem Staat, in seiner religiösen Überzeugung, das heisst im
inneren Verhältnis des Einzelnen zu Gott, keinen Zwang erleiden zu müssen und um-
gekehrt für sein religiöses Bekenntnis keinen Rechtsnachteilen unterworfen zu werden.

Nun wird allerdings häufig übersehen, dass die Glaubens- und Gewissensfreiheit zwar
dem Einzelnen das Recht gewährt, seine religiöse Überzeugung frei zu wählen und sich

— im Rahmen der Rechtsordnung — auch dazu zu bekennen und zwar auch innerhalb
der Armee, dass sie jedoch den Einzelnen nicht berechtigt, sich unter Berufung auf seine

religiöse Überzeugung über die vom Staat erlassenen Verhaltensvorschriften hinweg-
zusetzen. In Absatz 5 des Artikels 49 der Bundeverfassung wird ausdrücklich bestimmt,
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